
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Dr. Simone Strohmayr SPD
vom 12.03.2015

Versorgungsgrad in Betreuungseinrichtungen für Kinder

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie hoch ist der aktuelle Versorgungsgrad für die Be-
treuung der unter Dreijährigen im laufenden Kinder-
gartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten) 

 a) in reinen Krippen,
 b) im Kindergartenangebot für die unter Dreijährigen,
 c) im Tagesmütterangebot?

2.  Wie hoch ist der aktuelle Versorgungsgrad für die Be-
treuung der unter Dreijährigen im laufenden Kinder-
gartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten) 

 a) in Mutter-Kind-Gruppen,
 b) in Netzen für Kinder,
 c) in sonstigen Einrichtungen?

3.  Wie viele Integrationskinder unter drei Jahren sind im 
laufenden Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten) unterge-
bracht 

 a) in reinen Krippen,
 b) im Kindergartenangebot für die unter Dreijährigen,
 c) im Tagesmütterangebot?

4.  Wie viele Integrationskinder unter drei Jahren sind im 
laufenden Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten) unterge-
bracht 

 a) in Mutter-Kind-Gruppen,
 b) in Netzen für Kinder,
 c) in sonstigen Einrichtungen?

5.  Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar für die Betreu-
ung der 3- bis 6-jährigen Kinder im laufenden Kinder-
gartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten)

 a) im Kindergartenangebot,
 b) im Tagesmütterangebot,
 c) in Mutter-Kind-Gruppen?

6.  Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar für die Betreu-
ung der 3- bis 6-jährigen Kinder im laufenden Kinder-
gartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten) 

 a) in Netzen für Kinder,
 b) in sonstigen Einrichtungen?
 c) Wie viele Integrationskinder sind dort untergebracht?

7.  Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar 
 a) für die Betreuung der Kinder in Horten im laufenden 

Kindergartenjahr in Bayern, aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten?

 b) sowie aufgeschlüsselt nach dem Alter der Kinder?
 c) Wie viele Integrationskinder sind dort untergebracht?

Antwort
des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration
vom 02.04.2015

1.  Wie hoch ist der aktuelle Versorgungsgrad für die 
Betreuung der unter Dreijährigen im laufenden 
Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten) 

 a) in reinen Krippen,
 b) im Kindergartenangebot für die unter Dreijährigen,
 c) im Tagesmütterangebot? 
Eine Auswertung für die gewünschten Daten ist unter ver-
tretbarem Verwaltungsaufwand in der für die Beantwortung 
der Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nur auf Regie-
rungsbezirksebene möglich. Die aufgeschlüsselten Betreu-
ungsquoten ergeben sich aus den eingefügten Tabellen (sie- 
he Antwort zu Frage 7). Für die Tabellen gilt der Stichtag 1. 
Januar 2014. Für das laufende Kindergartenjahr liegen den 
Bezirksregierungen noch keine verlässlichen Daten vor.

2.  Wie hoch ist der aktuelle Versorgungsgrad für die 
Betreuung der unter Dreijährigen im laufenden 
Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten) 

 a) in Mutter-Kind-Gruppen,
 b) in Netzen für Kinder,
 c) in sonstigen Einrichtungen?
Siehe Antwort zu Frage 1.

Für Mutter-Kind-Gruppen verfügt die Staatsregierung 
über keine statistischen Auswertungen.  

3.  Wie viele Integrationskinder unter drei Jahren sind 
im laufenden Kindergartenjahr in Bayern (aufge-
schlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten) untergebracht 

 a) in reinen Krippen,
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 b) im Kindergartenangebot für die unter Dreijährigen,
 c) im Tagesmütterangebot?
Siehe Antwort zu Frage 1.

Für Kinder unter drei Jahren mit Behinderung ist eine Un-
terteilung nach Einrichtungsformen mangels statistischer 
Erhebungen nicht möglich.

4.  Wie viele Integrationskinder unter drei Jahren sind 
im laufenden Kindergartenjahr in Bayern (aufge-
schlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten) untergebracht 

 a) in Mutter-Kind-Gruppen,
 b) in Netzen für Kinder,
 c) in sonstigen Einrichtungen?
Siehe Antwort zu Frage 1.

Für Kinder unter drei Jahren mit Behinderung ist eine Un-
terteilung nach Einrichtungsformen mangels statistischer 
Erhebungen nicht möglich.

5.  Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar für die Be-
treuung der 3- bis 6-jährigen Kinder im laufenden 
Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten)

 a) im Kindergartenangebot,
 b) im Tagesmütterangebot,
 c) in Mutter-Kind-Gruppen?
Siehe Antwort zu Frage 1.
Für Mutter-Kind-Gruppen verfügt die Staatsregierung über 
keine statistischen Auswertungen.  

6. a) Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar für die Be-
treuung der 3- bis 6-jährigen Kinder im laufenden 
Kindergartenjahr in Bayern (aufgeschlüsselt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten) 

 a) in Netzen für Kinder,
 b) in sonstigen Einrichtungen?
Siehe Antwort zu Frage 1.

 c) Wie viele Integrationskinder sind dort unterge-
bracht?

Eine Aufteilung von Kindern mit Behinderung nach Alters-
gruppen und Einrichtungsform ist nicht möglich. In den Ta-
bellen in der Antwort zu Frage 7 ist eine Unterscheidung der 
Kinder mit Behinderung für alle Altersgruppen und nach Ein-
richtungsform ersichtlich.  

7.  Wie stellt sich der Versorgungsgrad dar 
 a) für die Betreuung der Kinder in Horten im laufen-

den Kindergartenjahr in Bayern, aufgeschlüsselt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten

 b) sowie aufgeschlüsselt nach dem Alter der Kinder?
 c) Wie viele Integrationskinder sind dort unterge-

bracht?
In den folgenden Tabellen erfolgt eine Auflistung getrennt 
nach Regierungsbezirken nach den Einrichtungsformen im 
Sinne des Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG (Kinderkrippen, Kin-
dergärten, Kinderhorte, Häuser für Kinder und Netze fFür 
Kinder) und sonstigen Einrichtungen sowie der Tagespflege. 
Für die jeweilige Einrichtungsform, sonstige Einrichtungen 
und die Tagespflege ist die Zahl der Kinder mit Behinderung, 
sowie die Betreuungsquoten der Kinder unter drei Jahren, 
der Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung und der 
Schulkinder zu entnehmen. Sonstige Einrichtungen mit BE 
sind Einrichtungen, die eine Betriebserlaubnis haben, aber 
nicht nach dem BayKiBiG gefördert werden. 



Drucksache 17/6333 Bayerischer Landtag  ·  17. Wahlperiode Seite 3 



Seite 4 Bayerischer Landtag  ·  17. Wahlperiode Drucksache 17/6333 

* Es ist das Verhältnis der betreuten Kinder zu den in Bayern wohnenden Kindern der entsprechenden Altersgruppe ange-
geben (Betreuungsquote). Für die betreuten Kinder „von drei Jahren bis zur Einschulung“ wurde die Zahl der in Bayern 
lebenden Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren als Bezugsgröße verwendet. Da Kinder meist erst nach ihrem sechsten 
Geburtstag eingeschult werden, ist die Bezugsgröße i. d. R. kleiner als die Zahl der in Bayern lebenden Kinder von drei 
Jahren bis zur Einschulung. Deshalb können Werte auch bei über 100 % liegen.


